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Achtung, Umsatzsteuer 
richtig abrechnen

Sehr geehrte sykasoft-
Anwender,

wir wünschen Ihnen 
ein glückliches neues 
Jahr! Nach Ihrem hoffentlich guten 
Rutsch fragen Sie sich vielleicht:

„Wo kann ich denn die Mehr-
wertsteuer im sykasoft Pro-
gramm erhöhen?“

Das ist ganz einfach: Wählen Sie im 
Drop-Down-Menü den Punkt 

Vorgabewerte / Programm-
einstellungen / Firmendaten 
/ allgemein. 

Hier tragen Sie den neuen Mehr-
wertsteuersatz von 19 % ein. 
Dieser gilt dann für alle neu an-
zulegenden Vorgänge und wird in 
den Grunddaten der Projekte und 
Regieauftrräge eingetragen.

Bei bereits angelegten Projekt- und 
Regievorgängen ist der Mehrwert-
steuersatz in den Grunddaten 
hinterlegt; dort können Sie ihn 
einfach ändern. Bei Regieaufträgen 
finden Sie die MWSt. unter Grund-
daten im Register Grunddaten.

Haben Sie noch Fragen? Dann 
rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gern. 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit und 
wünschen Ihren viel Erfolg.

Syka-Soft GmbH & Co. KG

Karl-Heinz Saam, Geschäftsführer

Für manch einen Unternehmer führt die Mehrwertsteuer-Erhöhung erst Jah-
re danach zu einem bösen Erwachen: Nämlich dann, wenn der Steuerprüfer 
kommt… Sicherlich möchten Sie keinerlei Ärger mit dem Finanzamt. Deshalb 
geben wir Ihnen hier einige wichtige Hinweise, wie Sie Ihre Leistungen richtig 
abrechnen: siehe auch Infos auf der Rückseite

In der Baubranche kommt es sehr 
häufig vor, dass Werkverträge schon 

in 2006 oder früher geschlossen wurden, 
die Vollendung des Werks aber erst in 
2007 ansteht. Mit Abschlagszahlungen 
wird das Projekt vorfinanziert. 

Solche Teilentgelte wurden vor dem 
1.1.2007 (korrekt) mit 16 % berechnet. 
Die Vorauszahlungen unterliegen aber 
der Umsatzsteuer von 19 %, da das 
Datum der Fertigstellung und Übergabe 
maßgeblich ist.  Folglich müssen sie in 
der Schlussrechnung sowie in Ihrer Um-
satzsteuervoranmeldung nachversteuert 
werden. 

In Ihrem sykasoft Programm wird zu 
jedem Vorgang der Mehrwertsteuersatz 
gespeichert, das gilt auch für die Ab-
schlagsrechnungen. Somit ist es kein 
Problem für sykasoft-Anwender, in der 
Schlussrechnung korrekt nachzuweisen: 

Gesamtbetrag + 19 % MWSt., abzüg-
lich der Abschlagszahlungen (jeweils mit 
Mehrwertsteuersatz und -betrag) und die 
zu zahlende Summe.

Unser Update vom Dezember 2006
sorgt für noch mehr Komfort in Sachen 
Umsatzsteuer: Es wird zusätzlich die 
Steuerdifferenz mit ausgewiesen (nur bei 
Abschlagsrechnungen nach der Mehr-
wertsteuer). Voraussetzung ist der Einsatz 
der neuen Druckengine. 

Dieses Update steht für Sie im Internet-
Kundenbereich zum Download bereit. 
Damit Sie Ihre Projekte in 2007 100 %-ig 
richtig berechnen.

siehe auch Infos vom Zentralverband des 
Deutschen Handwerks e. V. (ZDH):
http://www.zdh.de/publikationen/flyer-
broschueren/zdh-flyer-zur-erhoehung-
der-umsatzsteuer.html
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Der neue Umsatzsteuersatz von 
19 % gilt für alle Lieferungen 

und sonstige Leistungen, die ab dem 
01.01.2007 ausgeführt werden. 

Leistungszeitpunkt

Ein Umsatz gilt dann als erbracht, wenn 
die vertraglich geschuldete Leistung 
beendet bzw. vollständig ausgeführtbeendet bzw. vollständig ausgeführt ist, 
d.h. wenn dem Auftraggeber (Bauherrn) 
mit der Übergabe die Verfügungmacht 
an dem Werk verschafft worden ist. Das 
ist in der Regel der Tag der Abnahme 
durch den Kunden.

Entscheidend ist also der Zeitpunkt 
der Vollendung der Leistung, nicht das 
Datum der Rechnungsstellung oder 
Zahlung. Das heißt, Sie können auch 
in 2007 noch Rechnungen mit 16 % 
MwSt. stellen - nämlich für Lieferungen 
und Leistungen, die bereits in 2006 
vollständig erbracht wurden. Anderer-
seits müssen Sie im Jahr 2007 fertigge-
stellte Leistungen mit 19 % berechnen, 
auch dann, wenn der Auftrag aus 2006 
oder früher stammt und wenn bereits 
Abschlagszahlungen mit 16 % MwSt. 
vorliegen.

In 2006 abgeschlossene Teilleistun-
gengen können in einer Teilschlussrech-
nung noch mit 16 % berechnet werden. 
Voraussetzung: wirtschaftlich abtrenn-
barer Teil der Leistung, Vereinbarung 
sowie Abnahme bzw. Vollendung vor 
dem 01.01.2007 und gesonderte Ab-
rechnung. Achtung: Gewährleistung! 
Fragen Sie Ihren Steuerberater.

Zeitpunkt des Auftrags

Bei Leistungserbringung im Jahr 
2007 und Auftragsschluss vor dem 
01.09.2006 trägt der Auftraggeber die 
Last der Steuererhöhung. Es sei denn, 
es wurde Festpreis oder Bruttopreis ver-
einbart. Bei Auftragsschluss nach dem 
01.09.2006 geht die Steuererhöhung 
zu Lasten des Auftragnehmers. Es sei 
denn, es wurde etwas anderes verein-

bart, z.B. durch die Klausel „zzgl. der 
jeweils geltenden gesetzlichen MwSt.“  

Abschlagsrechnung und 
Schlussrechnung

Abschlagszahlungen (Teilentgelte) sind 
Anzahlungen oder Vorauszahlungen, 
die der Unternehmer vereinnahmt, 
bevor er die Leistung vollständig ausge-
führt hat.

In vielen Fällen wurden Anzahlungen 
noch vor dem Inkrafttreten der Steue-
rerhöhung vereinnahmt, die Leistung 
wird aber erst nach dem 01.01.2007 
vollendet. Das bedeutet: Obwohl die 
Leistung (und somit auch die Anzahlun-
gen) dem Umsatzsteuersatz von 19 % 
unterliegen, wurden die Anzahlungen in 

2006 zunächst mit dem Steuersatz von 
16 % korrekt versteuert, weil die Um-
satzsteuererhöhung noch nicht in Kraft 
getreten ist. 

Ab dem 01.01.2007 sind Ab-
schlagszahlungen natürlich mit 19 % 
zu versteuern. Die Korrektur und Nach-
versteuerung der Abschlagszahlungen 
aus 2006 erfolgt in der Umsatzsteuer-
Voranmeldung (Zeile „Nachsteuer auf 
versteuerte Anzahlungen wg. Steuer-
satzerhöhung“) sowie in der Schluss-
rechnungrechnung. 

Diese sollte ausweisen: Gesamtbe-
trag mit USt-Satz und –betrag, abzüg-
lich der Abschlagszahlungen, jeweils 
mit USt.-Satz und Betrag, sowie den 
noch zu zahlenden Betrag: Netto, USt. 
und Brutto.

Leistung / Ausführung:
Übergabe / Fertigstellung

Schlussrechnung mit 19 %
über die Gesamtleistung

01.01.2007

01.09.2006

Auftrag vor dem 01.09.2006:
Steuererhöhung trägt
Auftraggeber*

Auftrag nach dem 01.09.2006:
Steuererhöhung trägt
Auftragnehmer*

Abschlagsrechnung
mit 16 %

Abschlagszahlung

*es sei denn, etwas anderes ist vereinbart

Rechnungsstellung und Umsatzsteuererhöhung
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Werden vor dem 31.12.2006 beauf-
tragte Bauleistungen in 2007 endgül-
tig ausgeführt, fallen 19 % Umsatz-
steuer an. Abschlagszahlungen vor 
2007 müssen nachversteuert werden.

16 – 19 %


